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RS OGH 1952/8/29 5Os585/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1952

Norm

StGB §99 B

Rechtssatz

Die nachträgliche Einwilligung des Behinderten vermag nichts daran zu ändern, daß die durch den Täter erfolgte

Behinderung in der Bewegungsfreiheit als das vollendete Verbrechen nach dem § 93 StG (nunmehr § 99 StGB) zu

werten ist.

Entscheidungstexte

5 Os 585/52
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